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450.00/ 

Kirchliches Amtsblatt der Evang.-Luth. Landeskirche Mecklenburgs 

§ 1

Kirchengesetz 
vom 24. März 2002 

zur Änderung des Kirchengesetzes 
vom 23. März 1997 

über das Verfahren bei der Übertragung 
von Pfarrstellen 

(Pfarrstellenübertragungsgesetz) 

§2

Nr. 4--5/:2002 

Das Kirchcngeselz \ ,im 23. März 1997 über das Verfahren bei 
der Übertragung von Pfarrstellen (Pfarrstellenübcnragung,gc
sctz l (K!\Bl S 61) wird wie folgt geändert: 

Dieses Km.:hengesetz lrill him,iehllieh � l Nr. 1 mil Wirkung 
vom l. Mai 2002 in Kraft. Hinsichtlich � 1 Nr. 2 tritt das Kir
chengesetz mit Wirkung vom l. April 2002 in Kraft. 

§ 4 wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 2 wird t�in Satz 4 wie folgt angefügt:

.Jede Ausschreibung ist mit einer vom Kirchgemeinderat

Die Landes,ynode hat das vorstehende Kirchengesetz beschlos
sen. das hiermit verkündet wird. 

Schwerin, 25. März 2002 

erarheitctcn Stellrnbeschreibung w vcr,cher1.". Der Von,it1.endt: der Kirehenlt�il.ung 

2. Absatz 5 wird wie folgt geändert: Beste 

a) Buchstabe b erhält folgende r:assung:

,.h) die Stelle einem Pa.,tor im Anschluss an den Prohe
dienst nach Verleihung der Bcwnt,ungsfahigkcit 
übertragen werden ,oll,". 

b) Die bi,hcrigcn Buchstaben b und c werden Ruchstahl'n c
und d.

f .andeshischof 

4lti 01/ Erstes Kirchengesetz 
vom 24. März 2002 

zur Änderung des Kirchengesetzes vom 23. März 1997 
über die Fort- und Weiterbildung kirchlicher Mitarbeiter 

im Verkündigungsdienst [Weiterbildungsgesetz] 

§ 1

Das Kirchengesetz vom 23. März 1997 über die Fort- und Wei
terbildung kirchlicher Mitarbeiter im Verkündigungsdienst [Wei
terbildungsgesetz] wird wie folgt geändert: 

1. In der Überschrift wird in der eckigen Klammer das Wort
,,Weiterbildungsgesetz" durch die Worte „Forl- und Weiter
bildungsgesetz" ersetzt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz I wird das Wort „Erweiterung" durch das Wort
,.Erhaltung" ersetzt.

b) In Absatz 2 wird das Wort „Erhaltung" durch das Wort
,,Erweiterung" ersetzt.

3. � 4 wird wie folgt geändert:

In der Überschrift und den Sätzen 1 und 2 werden jeweils das
Wort „Weiterbildung" durch das Wort ,,Fortbildung" ersetzt.

4. § 5 wird wie folgt geändert:

In der Überschrift und den Sätzen 1 und 2 werden jeweils das
Wort „Weiterbildung" durch die Worte „Fort- und Weiterbil
dung" ersetzt.

5. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst:

,,Fortbildungsbeirat".
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b) In Absatz l wird in der Klammer das Wort „Weiterbil
dungsbeirat" durch das Wort „Fortbildungsbeirat" ersetzt.

c) Ah,atz 2 Satz l wird wie folgt gefasst;

aa) Das Wort „ Weiterbildungsbeirat" wird durch das Wort
,,Fortbildungsheirat" ersetzt. 

bb) In Nummer 8 wird das Wort „Weiterbildung" durch 
die Worle „Fort- und Weiterbildung·' er,etzt. 

d) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

aa) In Satz l werden die Worte „Weiterbildungsbeirat",
.. Weiterbildungsprogramm" und „Weiterbildungsan
gebote" durch die Worte „Fortbildungsbeirat''. ,.Fort
bildungsprogramm" und „Fort- und Weiterbildungs
angebote" ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Worte „Weiterbildungsbeirat" 
und „Weiterbildung" durch die Worte .. Fortbildungs
beirat" und „Fort- und Weiterbildung" ersetzt. 

e) Ah,atz 4 wird wie folgt gefasst:

aal In Satz I wird das Wort „Weiterbildungsbeirat" durch
das Wort „Fortbildungsbeirat" ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „Weiterbildung" durch die 
Worte „Fort- und Weiterbildung" ersetzt. 

f) In Absatz 5 wird das Wort „Weiterbildungsbeirat" durch
das Wort „Fortbildungsbeirat" ersetzt.

g) In Ah,atz 6 Satz 1 werden die Worte .,Weiterbildungsbei
rat" und „Weiterbildung" durch die Worte .. Fortbildungs
beirat" und ,,Fort- und Weiterbildung" ersetzt.

6. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz l werden die Worte „Weiterbildung" und
Weiterbildungen" durch die Worte „Fort- und Weiterbil
dung" und „Fort- und Weiterbildungen" ersetzt.

b) Absatz 3 entfällt.

c) Absatz 4 wird Absatz 3.

d) Absatz 5 wird Absntz 4 und es wird da;. Wort ,.Weiterbil
dung" durch die Worte ,,Fort- und Weiterbildung" ersetzt
und es werden zwischen den Worten „gibt" und „das" die
Worte „in Zusammenarbeit mit dem Kirchlichen Bil
dungshaus" eingefügt.

e) Absatz 6 wird Absatz 5 und es werden die Worte „Weiter
bildungsbeirat" und ,.fördcnmgswürdig" durch die Wone
,,Fortbildungsbeirat" und „förderungsfähig" ersetzt.

7. § 8 entfällt.

8. § 9 wird§ 8 und wie folgt geändert:

a) In der Überschrift und Absatz 1 werden die Worte „Wei
terbildungsveranstaltungen" durch die Worte „Fortbil
dungsveran�taltungen" ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Weiterbildungsveran
staltungen" durch das Wort ,.Fortbildungsveranstaltun
gen" crsdzl.

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

aa) In Satz l wird das Wort „Weiterbildungszeiten"
durch das Wort „Fortbildungszeiten" ersetzt. 

bb) In Sat1 2 wird das Won .. Weiterbildung" durch das 
Won 1-ortbildung ersetzt. 

9. § I O entfällt.

10. § 11 wird § 9 und wie folgt geändert:

a) In der Überschrif/ und Absatz 1 Satz 1 werden die Worte
,.Weiterbildung" durch die Worte „Fortbildung" ersetzt.

b) In Absatz 2 wird das Wort „Weiterbildungskurse" durch
das Wort „Fortbildungskurse" ersetzt und zwischen den
Worten „Dienstjahren" und „bleiben" der Zusatz ,;(§ 11
dieses Kirchengesetz�s)" eingefügt.

11. § 12 wird § 10 und wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Weiterbildungsveran
staltungen" durch das Wort „Fortbildungsveranstaltun
gen" ersetzt.

b) In Absatz I Satz I werden die Worte „Weiterbildung"
durch die Worte „Fortbildung" ersetzt.

c) In Absatz 2 werden die Worte ,.Weiterbildungsveranstaltun
gen" und ,.Weiterbildungsbeirat" durch die Worte „Fortbil
dungsveranstaltungen" und ,,Forthtldungsbeirat" ersetzt.

12. § 11 erhäll folgende Fassung:

,,§ 11 
Fortbildung in den ersten drei Dienstjahren 

bei Pastoren und Gemeindepädagogen 

(l) Pastoren und Gemeindepädagogen sind in den ersten
drei Dienstjahren zu besonderen Fortbildungskursen verpflich
tet. Verantwortlich ist der Pastor für Fort- und Weiterbildung. 

(2) Die Landessuperintendenten regeln die Vertretung.".

13. § 12 erhält folgende Fassung:

,, § 12 
Teilnahme an Weite1:bildung und 
Aufgabe des Oberkirchenrates 

(1) Der Oberkirchenrat trägt Sorge dafür, dass Mitarhciter
im kirchlichen Interesse für Weiterbildung gewonnen werden. 
Dabei wirkt er mit dem Fortbildungsbeirat und der für den 
Mitarbeiter zuständigen Dienststelle zusammen. 

(2J Weiterbildungen sind im Rahmen des Personalentwick
lungskonzepts, das vom Oberkirchenrat auf .Vorschlag des 
Fortbildungsbeirates bestätigt wurde, und der zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmittel möglich.". 
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14. § 13 erhält folgende Fassung:

,,§ 13 
Verfahrensfragen bei der Beantragung von 

Weiterbildungen 

Anträge auf Weiterbildungen sind auf dem Dienstweg an 
den Oberkirchenrat zu stellen. Das Votum des Fortbildungs
beirates ist Grundlage für dessen Entscheidung.". 

15. Nach§ 13 wird ein neuer§ 14 mit folgender Fassung ergänzt:

,,§ 14 

(3) Die übrigen Kosten übernehmen Kirchenkreis und
Oberkirchenrat nach Maßgabe des Interesses an der Weiter
bildung des Antragsteilenden im gegenseitigen Einverneh
men.". 

16. Die bisherigen§§ 14 bis 16 werden§§ 15 bis 17.

§2
In-Kraft-Treten 

Dieses Kirchengesetz tritt am 24. März 2002 in Kraft. 

Finanzierung von Weiterbildungsveranstaltungen Die Landessynode hat das vorstehende Kirchengesetz beschlos
sen. das hiermit verkündet wird. 

(l)Zum Votum des Fortbildungsbeirates im Sinne von§ 13
dieses Kirchengesetzes gehört ein Vorschlag zur Finanzie- Schwerin, 25. März 2002 
rung der Weiterbildung. 

(2) Die Finanzierung von Weiterbildungsveranstaltungen
soll im Grundsatz durch eine Drittelbeteiligung des Antrag
stellers erfolgen. Andere Regelungen sind möglich. 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

Beste 
Landesbischof 

Nachfolgend erfolgt die Neuveröffentlichung des Kirchengesetzes über die Fort- und Weiterbildung kirchlicher Mitarbeiter im Ver
kündigungsdienst auf der Grundlage des Ersten Änderungsgesetzes vom 24. März 2002 in der ab 24. März 2002 geltenden Fassung. 

Schwerin, 25. März 2002 

Der Oberkirchenrat 

in Vertretung 
Kriedel 

Kirchengesetz 
vom 23. März 1997 

über die Fort- und Weiterbildung 
kirchlicher Mitarbeiter im Verkündigungsdienst 

[Fort- und Weiterbildungsgesetz] 
in der ab 24. März 2002 geltenden Fassung 

§ 1
Geltungsbereich 

(1) Dieses Kirchengesetz gilt für alle hauptamtlichen und
nebenamtlichen Mitarbeiter, die in der Gemeinschaft der Dienste 
am Verkündigungsauftrag der Kirche teilhaben. 

(2) Den rechtlich selbständigen Einrichtungen im Bereich der
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs bleibt es 
überlassen. die Fort- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter entspre
chend den Bestimmungen dieses Kirchengesetzes zu regeln. 

§2
Begriffsbestimmungen 

(1) Fortbildung im Sinne dieses Kirchengesetzes dient der Er
haltung der Berufsfähigkeit. 

(2) Weiterbildung im Sinne dieses Kirchengesetzes dient der
Erweiterung der Berufsfähigkeit. 

§3
Zielsetzung 

( 1) Die Fort- und Weiterbildung soll dazu beitragen, dass die
Kirche ihren Verkündigungsauftrag sachkundig und glaubwürdig 
wahrnehmen kann. 

(2) Die Fort- und Weiterbildung soll den Mitarbeitern helfen,
ihre in Ausbildung und Berufspraxis erworbenen Kenntnisse und 
Fähigkeiten zu erweitern und zu vertiefen. Sie soll die gemeinsa
me Verantwortung für den kirchlichen Dienst stärken und geeig• 
nete Möglichkeiten der Zusammenarbeit erschließen und ein
üben. 



Nr. 4-5/2002 Kirchliches Amtsblatt der Evang.-Luth. Landeskirche Mecklenburgs Seite 33 

§4
·Fortbildung als Bestandteil der

Berufstätigkeit 

Für Mitarbeiter im Verkündigungsdienst ist Fortbildung Be
standteil der Berufstätigkeit. Sie sind zur Fortbildung berechtigt 
und verpflichtet. 

§S

Pastor für Fort- und Weiterbildung 

Die Kirchenleitung beruft einen Pastor für Fort- und Weiterbil
dung für den Zeitraum von acht Jahren. Er trägt die Amtsbezeich
nung Pastor für Fort- und Weiterbildung. 

§6
Fortbildungsbeirat 

( 1) Die Kirchenleitung beruft für die Dauer von sechs Jahren
einen Beirat für Fragen der Fort- und Weiterbildung (im folgen
den Fortbildungsbeirat). 

(2) Dem Fortbildungsbeirat gehören an:
1. ein vom Konvent der Landessuperintendenten zu benennen

der Landessuperintendent,
2. der zuständige Dezernent des Oberkirchenrates, der sich ver-

treten lassen kann,
3. ein Vertreter der Theologischen Fakultät Rostock,
4. ein leitender Ve_rtreter der Kinderarbeit,
5. ein leitender Vertreter der Jugendarbeit,
6. ein Vertreter des Konvents der Krankenhausseelsorge,
7. ein Vertreter des Kirchenmusikwerkes,
8. der Pastor für Fort- und Weiterbildung.

Mit beratender Stimme nehmen teil: 
- der Rektor des Predigerseminars,
- der Rektor des Theologisch Pädagogischen Instituts.

(3) Aufgabe des Fortbildungsbeirates ist es, Fragen der Fort
und Weiterbildung zu beraten, den Bedarf an Fort- und Weiterbil
dung in der Landeskirche zu erheben, Schwerpunkte festzulegen, 
das Fortbildungsprogramm für das folgende Kalenderjahr zu ver
abschieden und für die Koordinierung der Fort- und Weiterbil
dungsangebote Sorge zu tragen. Der Fortbildungsbeirat begleitet 
insbesondere die Arbeit des Pastors für Fort- und Weiterbildung. 

(4) lkr Fortbildungsbeirat tagt jührlich mindestens zweimal.
Er wühlt aus den Mitgliedern nach Nummern l bi� 7 einen Vor
sitzenden. der in Abstimmung mit dem Pastor für Fort- und Wei
terbildung die Tagesordnung aufstellt und zu den Sitzungen ein
lädt. 

{5) Der Fortbildungsbeirat kann sich eine Gcschiiftsordnung 
geben. 

(6) Die Aufgaben des Fortbildungsbeirates werden zwischen
den Sitzungen durch den Vorsitzenden und den Pastor für Fort
und Weiterbildung wahrgenommen. Sie berichten bei der nächs
ten Sitzung. 

§7
Fort- und Weiterbildungsangebote 

(l) Zur Fort- und Weiterbildung gehören die geistliche Stär
kung. fachliche Information und Reflexion, Praxisberatung und 
Einübung in die Zusammenarbeit mit anderen Mitarbeitern. Dies 
wird verwirklicht durch Begleitung vor Ort, Angebote in der 
Region und auf landeskirchlicher Ebene. 

(2) Der Pastor für Fort- und Weiterbildung führt im Rahmen
der Jahresplanung eigene Fort- und Weiterbildungen durch, koor
diniert Angebote anderer landeskirchlicher Einrichtungen und 
hält insbesondere Kontakt zum Theologischen Studienseminar 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 
in Pullach, dem Gemeindekolleg der Vereinigten Evangelisch
Lutherischen Kirche Deutschlands in Celle und dem Pastoralkol
leg in Ratzeburg. 

(3) Die Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen können ent
weder für bestimmte Berufsgruppen ausgeschrieben oder so orga
nisiert und durchgeführt werden, daß Angehörige verschiedener 
Berufsgruppen sowie neben- und ehrenamtliche Mitarbeiter 
daran gemeinsam teilnehmen können. 

(4) Der Pastor für Fort- und Weiterbildung gibt in Zusammen
arbeit mit dem Kirchlichen Bildungshaus das Programm der lan
deskirchlichen Angebote für Fort- und Weiterbildungen heraus. 

(5) Veranstaltungen, die nicht in diesem Programm angezeigt
sind, können auf Antrag vorn Fortbildungsbeirat als förderungs
fähig anerkannt werden, wenn sie der in § 3 genannten Ziel
setzung entsprechen. 

§8

Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen 
und Dienstaufsicht 

(1) Diejenigen, denen die Dienst- und Fachaufsicht obliegt,
insbesondere die Landessuperintendenten, haben die Aufgabe, 
zur Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen aufzufordern, 
Dienstbefreiung zu gewähren und die Vertretung sicherzustellen. 
Sie können Mitarbeiter im Interesse des Dienstes zur Teilnahme 
an Fortbildungsveranstaltungen verpflichten. 

(2) Jährlich besteht ein Anspruch auf Teilnahme an Fortbil
dungsveranstaltungen im Umfang von 7 Kalendertagen. Die 
Dienst- und Fachaufsichtführenden entscheiden, ob dem Antrag 
stattgegeben wird. 

(3) Beabsichtigt ein Mitarbeiter, in einem Jahr mehr als die in
diesem Gesetz vorgesehene Höchstdauer von Fortbildungszeiten 
in Anspruch zu nehmen, so ist dies auf dem Dienstweg beim 
Oberkirchenrat zu beantragen. Der Aföpruch auf Dienstbefreiung 
für Fortbildung bnn für einen Zeitraum bis zu fünf J:1hrc'n ver
rechnet werden. 

§9
Verfahrensfragen der Beantragung von 

Fortbildung 

{ 1) Der Dienstauf,ichtsführende kann einen Antrag ,1uf (ic
währung von Dienstbefreiung für Fortbildung ablehnen, wenn 
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dringende dienstliche Erfordernisse entgegenstehen. Eine Ableh
nung ist schriftlich zu begründen. Gegen die ablehnende Ent
scheidung kann Beschwerde beim Oberkirchenrat eingelegt wer
den. 

(2) Die Fortbildungskurse in den ersten drei Dienstjahren
(§ 11) bleiben von der Regelung des Absatzes l unberührt.

(3) Die Ablehnung eines Antrages auf Dienstbefreiung darf
jedoch höchstens für die Dauer eines Kalenderjahres gelten. 

§ 10
Finanzierung von 

Fortbildungsveranstaltungen 

( 1) Die Landeskirche, der Kirchenkreis und der an der Fortbil
dung Teilnehmende tragen zu je einem Drittel die Kosten für die 
Veranstaltungen, die als Fortbildung im Fort- und Weiterbil
dungsprogramm ausgewiesen sind. Dies umfasst die Fahrtkosten, 
Tagungskosten, Übernachtungs- und Verpflegungskosten. 

(2) Für Fortbildungsveranstaltungen außerhalb der Landeskir
che, die der Fortbildungsbeirat anerkennt, gilt dieselbe Regelung. 

§ 11
Fortbildung in den ersten drei Dienstjahren 

bei Pastoren und Gemeindepädagogen 

( 1) Pastoren und Gem_eindepädagogen sind in den ersten drei
Dienstjahren zu besonderen Fortbildungskursen verpflichtet. Ver
antwortlich ist der Pastor für Fort- und Weiterbildung. 

(2) Die Landessuperintendenten regeln die Vertretung.

§ 12
Teilnahme an Weiterbildung und 
Aufgabe des Oberkirchenrates 

(1) Der Oberkirchenrat trägt Sorge dafür, dass Mitarbeiter im
kirchlichen Interesse für Weiterbildung gewonnen werden. Dabei 
wirkt er mit dem Fortbildungsbeirat und der für den Mitarbeiter 
zuständigen Dienststelle zusammen. 

(2) Weiterbildungen sind im Rahmen des Personalentwick
lungskonzeptes, das vom Oberkirchenrat auf Vorschlag des Fort
bi ldungsbeiralcs bestätigt wurde, und der 1ur Verfügung stehen 
den Hau,haltsmiltcl möglich. 

§13

Verfahrensfragen bei der Beantragung von 
Weiterbildung 

Anträge auf Weiterbildung sind auf dem Dienstweg an den 
Oberkirchenrat zu stellen. Das Votum des Fortbildungsbeirates ist 
Grundlage für dessen Entscheidung. 

§ 14
Finanzierung von 

Weiterbildungsveranstaltungen 

(1) Zum Votum des Fortbildungsbeirates im Sinne von § 13
dieses Kirchengesetzes gehört ein Vorschlag zur Finanzierung der 
Weiterbildung. 

(2) Die Finanzierung von Weiterbildungsveranstaltungen soll
im Grundsatz durch eine Drittelbeteiligung des Antragstellers 
erfolgen. Andere Regelungen sind möglich. 

(3) Die übrigen Kosten übernehmen Kirchenkreis und Ober
kirchenrat nach Maßgabe des Interesses an der Weiterbildung des 
Antragsteilenden im gegenseitigen Einvernehmen. 

§ 15
Sprachregelung 

( 1) Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesem Kir
chengesetz gelten jeweils in der weiblichen und männlichen 
Form. 

(2) Der Begriff „Mitarbeiter" im Sinne dieses Gesetzes schließt
Pastoren ein. 

§16

Aus- und Durchführungsbestimmungen 

( 1) Ausführungsbestimmungen erlässt die Kirchenleitung, ins
besondere über das Maß der Verpflichtungen sowie über die jähr
liche Dauer der Fort- und Weiterbildung, die für die einzelnen 
Gruppen unterschiedlich bemessen werden kann. 

(2) Durchführungsbestimmungen erlässt der Oberkirchenrat.

§17
In-Kraft-Treten 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. April 1997 in Kraft. Entge
genstehende Vorschriften treten rnr selben 7..eit außer Kraft. 
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§1

Erstes Kirchengesetz 
vom 24. März 2002 

zur Änderung des Kirchengesetzes 
vom 22. September 1981 

über die dienstrechtlichen Verhältnisse 
der Gemeindepädagogen 

§2

Seite 35 

Das Kirchengesetz vom 22. September 1981 über die dienst
rechtlichen Verhältnisse der Gemeindepädagogen (KABI 1982 
S. 25) wird wie folgt geändert:

Das Kirchengesetz vom 28. März 1982 zur Ausführung des 
Kirchengesetzes über die dienstrechtlichen Verhältnisse der 
Gemeindepädagogen vom 22. September 1981 (KABIS. 27) wird 
wie folgt geändert: 

1. § 6 erhält folgende Fassung:

,,(1) Gemeindepädagogen können Dienste übernehmen:
a) in gemeindepädägogischen Mitarbeiterstellen;
b) in Mitarbeiterstellen in der Arbeit mit Kindern und

Jugendlichen und in andere'n Werken und Diensten;
c) in gemeindepädagogischen Mitarbeiterstellen, für die die

öffentliche Wortverkündigung und Verwaltung von Taufe
und Abendmahl vorgesehen ist. Sie werden ordiniert:

d) in Pfarrstellen. Sie werden ordiniert und erhalten einen
Auftrag zur selbständigen Verwaltung einer Pfarrstelle.
Sie tragen die Amtsbezeichnung ,,Pastor". Für sie finden
die für Pastoren geltenden Bestimmungen entsprechende
Anwendung.

(2) Das Stellenbesetzungsverfahren richtet sich nach den
jeweiligen Bestimmungen der Kirchgemeindeordnung, der 
Kirchenkreisordnung, des Pfarrstellenübertragungsgesetzes 
oder anderer Vorschriften." 

2. Nach § 9 wird ein neuer § 10 wie folgt eingefügt:

,,§ 10 
Gleichstellungsklausel 

Personen und Funktionsbezeichnungen in diesem Kirchen-

1. Nach § 5 wird ein neuer § 6 wie folgt eingefügt:

,,§ 6 
Zu § 9 des Gemeindepädagogengesetzes 

Ausführungsbestimmungen erlässt die Kirchenleitung. 
Durchführungsbestimmungen erlässt der Oberkirchenrat." 

2. Der bisherige § 6 wird § 7.

§3

Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung vom l. April 2002 in 
Kraft. 

Die Landessynode hat das vorstehende Kirchengesetz beschlos
sen, das hiermit verkündet wird. 

Schwerin, 25. März 2002 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

gesetz gelten jeweils in ·der weiblichen und männlichen Beste 
Form." Landesbischof 

3. Der bisherige § 10 wird § l l.
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211.70/35 

Ordnung für das Tragen liturgischer 
Gewänder 

Die liturgi,che Dicmtkleidung der Pastorinnen und Pastoren 
ist der schwar1c Talar i R 9 Kirchengesetz \ 0111 .1 1. Okcoher 1993 
zur Einfühnmg und Anwendung ues Pfarrergesetzes und des Kir
chenbeamtengesetzes uer VELKD, KABI 1994 S. 4). 

Sollen andere lilurgi�che Gev,älllkr getragen wcruen, so hat 
sich der Kirchgemeinderat vor �einer Beschlussfassung durch den 
Landessuperintendenten beraten zu lassen und das Einvernehmen 
mit der Prnpstcisynouc hern1stcllc11. Dabei ist darauf zu achk'n, 
dass die Gemeinschaft in der Landeskirche gewahrt wird. 

Es können solche Gewänder getragen werden, die neben dem 
schwarzen Talar eine Traditiun in der cvangclische11 Kirche au!� 
weisen, z.B. das weiße Chorhemd oder der weiße Talar mit Stola 
in der jeweili12en Farbe des Kirchenjahres. 

Dei- Beschluss ist (km Oberl-ir·cl1emat 1ur (1,·nchmigung \ llr
zulegen. Die Genehmigung darf nur ver,agt werden, wenn die 
Verfahrensvorschriften nach § 2 nicht eingehalten wurden oder 
die\ orgeschcncn Gc\1·iinckr keine Tradition in der C\angeli,chcn 
Kirche aufweisen . 

§5

Die Genehmigung des Oberkirchenrate, gilt als eneilt, wenn sie 
nicht innerhalb eines Mouats nach Eingang de, Antt,1ge, versagt wird. 

§6

Die Kirchenleitung kann Amführung,-. der Oberkirchenrat 
Durchführungsbestimmungen zu dieser Vorschrift erlassen. 

§7

Diese Ordnung tritt zum 1. Januar 2002 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt außer Kraft die am 17. November 1974 beschlossene Ord
nung (KABI 1975 S. 26). 

Die Landessynode hat die vorstehende Ordnung beschlossen. die 
hiermit verkilndet wird. 

Schwerin, 17. Januar 2002 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

Beste 
Landesbischof 

21 l.70/35 

Der Oberkir..:henral tur die 11ach'1d1emkn Durchfiihrnngsbe,11rn 
mungen zur „Ordnung für das Tragen liturgischer Gewänder" 
beschlossen. 

Schwerin, 19. März 2002 

Der Oberkirchenrat 

Flade 

Durchführungsbestimmungen zur 

„Ordnung für das Tragen liturgischer 

Gewänder" 

Zu§ 2: 

Erwägt ein K1rchgemeimleral, andere liturgische Gewänder einzu
führen, so sind in einer Kirehgemeinderatssitzung in Anwesenheit 
des Landessupcrintenck-ntcn folgende Gesichtspunkte zu hcdcnkcn: 
•- Anlass und Ziel der beab�ichtigten Veränderung 
- Wirkung in der Kirchgemeinde und darüber hinaus in der

Öffentlichkeit 
Wirkung 1n den �;ichbargcrnc·inden 
Art der neuen Gewänder 

- Bezug der Gewänder zum Kirchenjahr und zur liturgischen
Funktion.

Zu§ 3: 

Nehen dem �,:hwartcn Talar hJben Tradition in n angelisd1cn 
Kirchen das weiße Chorhemd und der weiße Talar hzw. die Alhe. 
\Vclßer Talar oder t\lhc sind das Gmndgewand, über dem die 
Stola (und gcg\:hcncnfalb auch die CaselJ getragen werden kann. 

Die Stola muss einer Kirchenjahresfarbe zuzuordnen sein. 

In Gemeinden mit anderen liturgischen Gewändern besteht für 
Personen, die von außerhalb in einer solchen Gemeinde Dienst 
tun, keine Vc'rpflichtung, diese Gewiindcr 1u tragt:n. Wirkl'n 111c:h
rere Ordinierte in einem Gotte,uienst erner Gemeinde mit ande
ren liturgischen Gewändern zusammen, kann der Landessuperin
tendent flir alk bestimmen, welche liturgische Kleidung getragen 
wird. Ordin1cne, uie in der l lcimatgcmcinde eine vcr,indcrte litur
gische Kleidung gebrauchen, müssen bei Diensten in einer ande
ren Gemeinde den schwarzen Talar verwenden. 

Zu§4: 

Mit dem Antrag auf Veränderung der liturgischen Gewände„ sind 
dem Oberkirchenrat die Beschlüsse des Kirchgemeinderates und 
der Propsteisynode vorzulegen. Außerdem ist eine schriftliche 
Bestätigung des zuständigen Landessuperintendenten darüber 
erforderlich, dass er Gelegenheit zur Beratung gemäß § 2 der 
Ordnung hatte und bei einer Sitzung des Kirchgemeinderates zu  
diesem Thema anwesend war. 

Zu§ 5: 

Ist ein Antrag im Oberkirchenrat eingegangen und reagiert der 
Obe„kirchenrat zunächst mit Rückfragen zu diesem Antrag, so 
ruht die Frist gemäß § 5 bis zu Klärung der Rückfragen. 
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Beschlüsse der 5. Tagung der 
XIII. Landessynode

Beschluss 
über die Zustimmung zu den Änderungen im 
Kirchenmitgliedschaftsgesetz der EKD 

l. Die Landessynode erteilt die Zustimmung zu den in§ 2 Abs. 1
des Ersten Kirchengesetzes zur Änderung des Kirchenge
setzes über die Kirchenmitgliedschaft ( 1. KMG-ÄnderungG)
vorn 8. November 2001 genannten Vorschriften.

2. Die Zustimmung wird gegenüber dem Rat der Evangelischen
Kirche in Deutschland erklärt.

Plau am See, 24. März 2002 

Die Landessynode 
Möhring 
Präses 

Beschluss 
zum Kirchengesetz 
über die Anpassung der DM-Beträge an den Euro 
(Euro-Anpassungsgesetz) 
vom 1. Dezember 2001 

Das von der Kirchenleitung auf Grund von § 23 Abs. 2 des Lei
tungsgesetzes beschlossene „Kirchengesetz vorn 1. Dezember 
2001 über die Anpassung der DM-Beträge an den Euro (Euro
Anpassungsgesetz)"' wird bestätigt. 

Plau am See, 24. März 2002 

Die Landessynode 
Möhring 
Präses 

Beschluss 
zur Kirchlichen Steuerordnung 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
vom 1. Dezember 2001 
(Kirchensteuerordnung) 

Das von der Kirchenleitung auf Grund von § 23 Abs. 2 des Lei
tungsgesetzes beschlossene Kirchengesetz vom 1. Dezember 
2001, ,,Kirchliche Steuerordnung der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs (Kirchensteuerordnung)" wird be
stätigt. 

Plau am See, 24. März 2002 

Die Landessynode 
Möhring 
Präses 

Beschluss 
zur Weiterarbeit am Finanzierungsgesetz 

Die Weiterarbeit am zukünftigen Finanzierungsgesetz erfolgt auf 
der Grundlage des Entwurfs des Finanzausschusses vorn 30. März 
2001. Die am 31. März 2001 begonnene 2. Lesung des Gesetz
entwurfes wird beendet und der Entwurf zur erneuten Beratung in 
den Finanzausschuss zurückverwiesen. 

Der Finanzausschuss wird beauftragt, Gedanken aus dem Ent
wurf des Oberkirchenrates, der während der Tagung erfolgten 
Aussprache und ihm zugehender Zuarbeiten in seine Überlegun
gen einzubeziehen und der Landessynode zur Herbsttagung 2002 
einen veränderten Entwurf vorzulegen. 

Die Landessynode wird dann die 1. Lesung des Gesetzentwurfes 
wieder aufnehmen. 

Plau am See, 24. März 2002 

Die Landessynode 
Möhring 
Präses 

Beschluss 
zur Erarbeitung von Kriterien für den Stellenplan 

Es wird eine synodale Arbeitsgruppe eingerichtet, die Kriterien 
für die Erarbeitung eines Stellenplanes vorschlägt. Der bestehende 
Stellenplan wird in den folgenden Jahren auf diese Weise weiter
entwickelt. 

Der jeweilige Stellenplan ist als Anhang an den Haushaltsplan 
anzufügen. 

Erste Arbeitsergebnisse sollten der Herbstsynode 2002 vorgelegt 
werden. 

Vom Gemeindeausschuss gehören der Arbeitsgruppe an: 
Frau Körner 
Frau Kloß 
Herr Antonioli 

Um Mithilfe werden gebeten: 
Oberkirchenrat Flade 
Landessuperintendent Stühmeyer (Wismar) 
Herr Sibrand Siegert (Schwerin) 

- Frau Jutta Krämer (Waren)
Herr Fritz Abs (Parchim)

Plau am See, 24. März 2002 

Die Landessynode 
Möhring 
Präses 
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Beschluss 
zum Haus der Kirche Güstrow 

Die Landessynode stellt erneut fest, dass das Haus der Kirche in 
Güstrow als Tagungshaus der Landeskirche notwendig ist. Eine 
Erweiterung ist notwendig, um eine größere Auslastung, eine 
größere Wirtschaftlichkeit und auch eine Qualitätsverbesserung 
zu erreichen. 

Um eine optimale Lösung zu erreichen, sind noch einmal ver
schiedene mögliche Varianten aufFinanzierbarkeit und Realisier
barkeit hin zu prüfen. 

l. Vorliegende Pläne für Verbindung von Nr. 9 und I 0
2. Bau eines neuen Bettenhausesffägungsräume auf dem

Grundstück Nr. 12 und Schaffung von Parkplätzen
3. Bau nach 2 unter Einbeziehen des Erdgeschosses von Nr. 9 als

Küchen- und Tagungsbereich
4. Sanierung des bestehenden Hauses Nr. 10 und Schaffung von

Parkplätzen

Die Synode stellt fest, dass durch ein Verzicht auf Baumöglich
keiten die Auslastung nicht optimiert werden kann. Auch bei Ver
zicht auf Erweiterung usw. wären Investitionen in erheblicher 
Höhe nötig (Bauarbeiten am jetzigen Speiseraum). 

Eine Entscheidung auf Grundlage der Prüfung und der dann vor
liegenden Kostenberechnungen wird auf der Herbsttagung erfol
gen. 

Plau am See, 24. März 2002 

Die Landessynode 
Möhring 
Präses 

Beschluss 
zur Seelsorge an Soldaten 

Die Synode beauftragt den Ausschuss für J<rieden, Umwelt, 
Gerechtigkeit, für die Frühjahrssynode 2003 eine thematische 
Einheit zur Seelsorge an Soldaten vorzubereiten mit dem Ziel, 
einen Beschluss der Synode 

1. nir Seelsorge in der Bundeswehr allgemein
2. nir Übertragung dt'r Seelsorge als Gemeinschaftsaufgabe in

der EKD (Grundordnungsänderung)

herbeizuführen. 

PL!u am See, 24. Mäu 2002 

Die Landessynode 
Möhring 
Präses 

Beschluss 

zur Begleitung von hauptamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

Es wird eine Arbeitsgruppe gebildet, um Grundlagen der Perso
nalentwicklung zu schaffen. Dabei sollen 

- Rahmen für Wochenarbeitszeiten der hauptamtlichen Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter im pastoralen Dienst bedacht,

- ein Verfahren zur Erstellung von Dienstbeschreibungen aller
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erarbeitet
und
Regelungen für eine gezielte Förderung von Begabungen
durch Weiterbildung getroffen

werden. 

Einberufer ist der Pastor für Weiterbildung. Dr. Jürgen Weiß. 

Mitarbeiten sollen jeweils ein/e Vertreter/in der Pastorenvertre
tung. des Vereins mecklenburgischer Pastorinnen und Pastoren, 
des OKR, des synodalen Rechtsausschusses, des synodalen 
Gemeindeausschusses, des Konvents der Landessuperintenden
ten und eine Vertreterin des Frauenreferates. Weitere kompetente 
Gesprächspartner/innen sollen nach Bedarf hinzugezogen wer
den. 

Unter anderem sollen die Empfehlungen der Evangelisch-Luthe
rischen Landeskirche in Thüringen aufgenommen und für unsere 
Situation bearbeitet werden. 

Die Arbeitsgruppe erstellt eine Beschlussvorlage und leitet sie der 
Synode zu. 

Finanzielle Auswirkungen werden dabei von der Arbeitsgruppe 
berücksichtigt und dargeste!!t 

Plau am See, 24. März 2002 

Die Landessynode 
Möhring 
Präses 
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460.01/301 

Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen 

Kommission vom 16. Januar 2002 

Die Arbeitsrechtliche Kommission der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs hat gemäß § 9 Abs. 6 des Kirchen
gesetzes über das Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse 
im Dienst der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklen
burgs (Arbeitsrechtsregelungsgesetz/ ARRG) vom 17. März 1991 
in der Fassung vom 28. Oktober 1995 (KABl 1991.S. 48, 1995 
S. 130) folgende Arbeitsrechtliche Regelungen beschlossen, die
nachstehend gemäß § 11 Abs. 3 ARRG veröffentlicht werden.

Schwerin, 18. Januar 2002 

Der Oberkirchenrat 

Flade 

Erste Arbeitsrechtliche Regelung 
vom 16. Januar 2002 

zur Änderung des Allgemeinen Kirchlichen 
Vergütungsgruppenpianes 

vom 29. Januar 1999 

§1

Der Allgemeine Kirchliche Vergütungsgruppenplan vom 2. No
vember 1991, zuletzt geändert am 29. Januar 1999 (KABI 1992 
S. 32, 1999 S. 11), wird wie folgt geändert:

Der Einzelgruppenplan 2.3. wird wie folgt geändert: 

1. In Vergütungsgruppe IVa, Fallgruppe 10 wird das Wort „acht
jähriger" durch das Wort „dreijähriger" ersetzt.

2. In Vergütungsgruppe III, Fallgruppe 12 wird das Wort „acht
jähriger" durch das Wort „dreijähriger" ersetzt.

§2

Diese Arbeitsrechtliche Regelung tritt am 1. Februar 2002 in 
Kraft. 

Zweite Arbeitsrechtliche Regelung 
vom 16. Januar 2002 

für Lehrkräfte zur Rrgiinzung 
der Kirchlichen Arbeitsvertragsordnung 

§ l

Diese Arbeitsrechtliche Regelung gilt für Lehrkräfte an allge
meinbildenden Schulen und berufsbildenden Schulen (Berufs-, 
Bcrnfsf:1ch- und Fachschulen) ergänzend zur Kirchlichen Arbcits
verlrags1Jrdnung. 

§2
zu §7 KAVO 

- Ärztliche Untersuchung -

Es gelten ergänzend die Bestimmungen, die zur Verhütung der 
Verbreitung übertragbarer Krankheiten durch die Schulen allge
mein erlassen werden. 

§3
zu§§ 15 bis 17, 34 und 35 KAVO 

Arbeitszeit-Vergütung Nichtvollbeschäftigter
Zeitzuschläge-Überstundenvergütung 

Die§§ 15 bis 17, § 34 Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 3 und Unter
abs. 2 sowie § 35 finden keine Anwendung. Es gelten die Bestim
mungen für die entsprechenden Lehrkräfte des Landes Mecklen
burg-Vorpommern. Enthalten diese Bestimmungen keine Rege
lung zur Arbeitszeit, so ist diese im Arbeitsvertrag zu regeln. 

§4
zu§ 20 KAVO 
- Dienstzeit -

Die bei deutschen Auslandsschulen verbrachten Zeiten werden 
als Dienstzeit angerechnet. 

§5
zu Abschnitt VI KAVO 

Eingruppierung 

Die Eingruppierung richtet sich nach den für die vergleichba
ren Lehrkräfte des Landes Mecklenburg-Vorpommern geltenden 
Bestimmungen und nach Maßgabe der Anlage. 

§6

zu Abschnitt XI KAVO 
- Urlaub•

(1) Die§§ 47 bis 49 gelten mit der Maßgabe, dass die Vergü
tung(§ 26) und die in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen fort
zuzahlen sind. 
Der Mitarbeiter ist verpflichtet, seinen Urlaub während der unter
richtsfreien Zeit zu nehmen; außerhalb des Urlaubs kann er während 
der unterrichtsfreien Zeit zur Arbeit herangezogen werden. 

(2) Wird die Lehrkraft wiihrend der Schulferien durch Unfall
oder Krankhe.it arbeitsunfähig. so hat sie dies unverziiglich anzu
zeigen. Die Fristen des § 37 Abs. 2 beginnen mit dem Tage der 
Arbeitsunfähigkeit. 
Die Lehrkraft hat sich nach Ende der Schulferien oder, wenn die 
Krankheit länger dauert, nach Wiederherstellung zur Arbeitslei
stung zur Verfügung zt1 stellen. 

§7
zu§ 53 KAVO 
- Kündigung

� 5.l Ahs. 2 findet mit der MaHgabc A11wendu11g. dass eine 
Kündigung nur zum .,\blauf des:, l. Januar und:, 1. Juli cirtc•s Jah
res zulässig isL 
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§8

zu§ 60Abs. 1 KAVO 
- Beendigung des Arbeitsverhältnisses
durch Erreichung der Altersgrenze

Das Arbeitsverhältnis endet mit dem Ablauf des Schulhalbjah
res (31. Januar bzw. 31. Juli), in dem der Angestellte das 65. 
Lebensjahr vollendet hat. 

§9
- Geltung für sonstige kirchliche Mitarbeiter

Diese Arbeitsrechtliche Regelung gilt auch für Katecheten und 
sonstige kirchliche Mitarbeiter, die an staatlichen bzw. nicht
kirchlichen privaten Schulen Religionsunterricht erteilen, sofern 
sie mit mindestens 50 % der Regelstundenzahl der entsprechen
den Schulstufe tätig sind; § 5 ist in diesen Fällen nicht anzuwen
den. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Gestellungsvertra
ges vom 16. Oktober 1997 in der jeweils gültigen Fassung. 

§ 10

- In-Kraft-Treten

Diese Arbeitsrechtliche Regelung tritt mit Wirkung vom 1. Fe
bruar 2002 in Kraft. 

Anlage 

Bei einem voll ausgebauten Gymnasium in kirchlicher Träger-

Dritte Arbeitsrechtliche Regelung 
vom 16. Januar 2002 

zur Änderung der 
Fünften Arbeitsrechtlichen Regelung 

vom 19. Mai 1999 
zur Änderung der Arbeitsrechtlichen Regelung 

vom 28. Juni 1993 
ZUI' Sicherung der Mitarbeiter bei 

Rationalisierungsmaßnahmen 
und Einschränkungen von Einrichtungen 

§1

Die Fünfte Arbeitsrechtliche Regelung vom 19. Mai 1999 zur 
Änderung der Arbeitsrechtlichen Regelung vom 28. Juni 1993 
(KABI 1993S. 131, 1999S.46)wird wiefolgt geändert: 

§ 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

,,Sie gilt bis zum 31. Mai 2003 und umfasst ·alle diejenigen Mit
arbeiter, die bis zum 31. Mai 2003 eine Vereinbarung über die 
Auflösung ihres Arbeitsverhältnisses abschließen oder denen bis 
zum 31. Mai 2003 die Kündigungserklärung zugeht." 

§2

Diese Arbeitsrechtliche Regelung tritt mit sofortiger Wirkung 
in Kraft. 

Hermburg, 24. Januar 2002 

schaft, in der Regel: 
· 

Die Arbeitsrechtliche Kommission 

Schulleiter i Vergütungsgruppe II mit einer Funktions- Martins 
zulage nach Ia Vorsitzender 

stellv. Schulleiter Vergütungsgruppe II mit einer Funktions-
zulage nach Ib 

Oberstufenleiter Vergütungsgruppe II mit einer 1'2 Funk-
tionszulage nach 1b 

Bei einem voll ausgebauten Gymnasium in kirchlicher Träger
schaft mit mindestens 750 Schülern: 

Schulleiter Vergütungsgruppe II mit einer Funktions
zulage nach I 

1. stellv. Schulleiter Vergütungsgruppe II mit einer Funktions
zulage nach 1a 

'.?. stclh. Schulleiter Vcrg[itungsgruppe IT mit einer Funktions-

Oberstufc11leiter 
Lulage nach lh 

Vergütungsgruppe II mit einer lh Funk
tionszulage nach Ih 
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684.02/1 l Richtlinien für die Berücksichtigung von Honoraren bei 

anerkannten Weiterbildungsveranstaltungen in der 

Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

Bei Weiterbildungsveranstaltungen in der Evangeli,ch-Luthe
risch,·n Lcmdc,k,rchc Mcck!enhur;:, kö1111cn Honorar,· im Rah
men die,er Richtlinie gewährt werden. 

Zuerst sind bei Honorarkräften die Kapazitäten und Kompe
tcn1cn in der Lrndeski1d1e zu nutL,·n. 

§3

Honorarsätze werden wir folgt festgelegt: 

1 --- - �------ �------ ------ --T

\ortrag. S;;:minarkitung, Di::.ku,sious Einsatz-
leitung, Kursbegleiwng Training stunde 

halbtag, ganzrags 

1.1. Mitarbeiter aus dn Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs oder von Einrichtungen. 
die· \011 J,:r La11d,·,kirche lwzuschu,,t werden, 

l 1.1. sofern die Leistung zu den dienstlichen Aufgaben
gehi\rt oder sie bctri fft 

1.1.2. in sonstigen Fällen 

1.2. Mitarb,1ter im kirchlichen Dienst, ausg\C'nornmcn 
die unter 1.1. genannten 

1.:,. Rekrcnll."n usw .. die nicht im kirchlich,�n Dienst stehen 

1.3. l. im Regelfall 

1.3.2. Fachkräfte mit be,ondercn Qualifikationen und 
freiberuflich Tätige 

Vorbereitung und Nacharbeit sind durch d1c· Honornfl' gcmüß 
§ 3 mit abgegolten.

Bei Vereinbarung höherer Honorare als in § 3 angegeben müs
sen der Veranstalter oder die Teilnehmer die Mehrkosten 
abdecken. Eine Erstattung der Kosten gemäß Weiterbildungsge
setz kann nur die geltenden Honorarsätze berücksichtigen. 

§6

Reisekosten werden nach der Kirchlichen Reisekostenverord
nung der Landeskirche vergütet. 

his 50 EUR bis 90 EUR bis 15 EUR 

his 70 ElR bis l:'\0 EUR bis 20EUR ! 

bis IO0 EUR bis 180 EUR bis 20 EUR 

bis 250 EUR 
L 

bis �
-

5 E
_
l
_
fR 

§7

l\lllarhciter im Sinne dieser Richtlinien ,ind haupt und ndwn 
amtliche, voll- und teilbcschäftigte \füarbeiter, die für ihre Tätig
keit t:ine Besoldung oder Vergütung erhalten. 

§8

Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Richtlinie 
gelten jeweils in der weiblichen und männlichen Form. 

§9

Diese Richtlinie tritt am l. Mai 2002 in Kraft. 

Schwerin, 9. April 2002 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

Beste 
Landesbischof 
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605.02/3 

Berichtigung 

Im Kirchlichen Amtsblatt 2002 S. 20 ist bei der Neuveröffentli
chung uer Satzung der .. Evangelischen Schubliftung in Mecklen
burg-Vorpommern und Nordelbien" in der ab 1. Januar 2002 gel
tenden Fassung der § 7 Abs. 1 Nr. 1 versehentlich unvollständig 
abgedruckt worden. § 7 Abs. J �r. 3 lautet wie folgt: 

,je einem von der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Meck
lenburg�. der Pommerschen Evangefüchen Kirche und der Nor
delbi,chen Evangelisch-Lutherischen Kirche zu entsendenden 
Venreter." 

Wir bitten, dieses Versehen zu entschuldigen. 

Schwerin, 1. März 2002 

Der Oberkirchenrat 

in Vertretung 
Kriedel 

234.14/60 

Schulbezogene Pfarrstellen 

Die Kirchenleitung hat auf ihrer Sitzung am 2. März 2002 fol
genden Beschluss gefasst: 

1. Folgende in Kirchgemeinden bestehende Pfarr�tellen werden
als s,hulbczogcne Pfarrstellen amgcwic,cn:

l . Neubrandenburg, St. Johanne� 2. Pfarrstelle
,., Schwerin Petrus 4. Pfarrstelle

2. ln folgenden Orten sind ,chulbe10genc Pfan,tellcn auszu
weisen:

l. Rostock
2. Wismar
3. Güstrow

1. Für dic,e schulhezogenen Pfarrstellen sind Dienstbc,chrei
bungen zu erstellen, in denen folgende Aufgabenverteilung
festzulegen ist:

l. 60 % der Arbeitszeit Religionsunterricht
2. 15 % schulbezogene Arbeit (Kontakte bzw. Begleitung

von Lehrerinnen und Lehrern usw.)
3. 25 % Gemeindearbeit

4. Die Stellen werden aus dem landeskirchlichen Haushalt finan
ziert. Für die Anteile Erteilung von Religionsunterricht erfolgt
eine Refinanzierung über den Gestellungsvertrag. Eine Beteili
gung der Kirchgemeinden an den Personalkosten erfolgt nicht.

Schwerin, 26. März 2002 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

Beste 
Landesbischof 

414.01/22 

Zusammensetzung der 
Prüfungskommission für das 
II. Theologische Examen

Ah 1. f,,färz 2002 setzt sich die Prüfung�kommission für das 
11. Theologische Examen wie folgt zusammen:

Landesb1,chof Hermann ßeslc, Vorsitzender 
Pastorin Ariane Baier, Gadebusch 
Obcrkird1enrat Dr. Jürgen Danielowski, Schwerin 
Landessuperintendent Dr. Matthias Kleiminger. Rostock 
Herr Prof. Dr. Eckart Reinmuth, Rostock. 
Landessuperintendent Heinrich Stühmeyer, Wismar 
Landcssuperintenuelll i.R. Dr Joachim Wiebcring, Schwerin 

Schwerin. 15. Februar 2002 

Der Oberkirchenrat 

Beste 
Landesbischof 

Strukturveränderungen 

1114-12/9 

Vereinigung der Kirchgemeinden Groß Grenz und Kambs 
mit der Kirchgemeinde Schwaan 

Die bisher bereits mit der Kirchgemeinde Schwaan verbundenen 
Kirchgemeinden Groß Grenz und Kambs werden mit Wirkung 
vom 1 . .'vlai 2002 mit der Kirchgemeinde Schwaan vereinigt. 

Schwerin, 19. �1ärz 2002 

Der Oberkirchenrat 
Flade 

Reinshagen, Verwaltung/36 

Umgemeindung von Ortschaften der Kirche Reinshagen in 
die Kirchgemeinde Wattmannshagen 

Die Ortschaften Schlieffenberg, Alt Krassow, Neu Zierhagen, 
Niegleve und Tolzin werden mit Wirkung vom 1. Mai 2002 aus 
der Kirchgemeinde Reinshagen in die Kirchgemeinde Watt
mannshagen umgemeindet. 

Schwerin, 19. März 2002 

Der Oberkirchenrat 
Flade 
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5107-12/ l 3 

Verbindung der Kirchgemeinde Rostock-Schmarl mit der 
Kirchgemeinde Rostock-Uitten Klein 

Die Kirchgemeinde Rostock-Schrnarl wird mit Wirkung vorn 
1. Mai 2()02 mit der Kirchgcmeindt' Rostock-Uitten Klein ver
bunden. Rostock-Schmarl wird zur ruhenden Pfarrstelle erklärt.

Schwerin, 19. l'vL111 2002 

Der Oberkirchenrat 
Flade 

2214-12/3 

Verbindung der Kirchgemeinde Schwinkendorf mit der 
Kirchgemeinde Gielow 

Die Verbindung der Kirchgemeinde Schwinkendorf mit der 
Kirchgemeinde Rambow wird zum l. Yfai 2002 gelöst. Zum glei
chen Damm wird die Kirchgcrnein,k Schv,lllkcmlorf mil der 
Kirchgcmeinde Gidow vcrbumicn. 

Schwerin, 19. Miir7 2002 

Der Oberkirchenrat 
Flade 

6106-12/2 

Vereinigung der Kirchgemeinde Granziu mit der Kirchge

meinde Gresse 

Die bi,hcT mit dn Kirchgemeinde Grc•,sc verbundene Kird1ge
meinde Granzin wird mit Wirkung vom 1. Mai 2002 mit der 
Kirchgemeinde Gresse vereinigt. 

Schwerin, 26. März 2002 

Der Oberkirchenrat 
!'lade 

Pfarrstellenausschreibungen 

7505-20/ 

Die Pfarrstelle in der Kirchgemeinde Feldberg wird gemäß § 4 
Abs. 2 Pfarrstellenübertragungsgesetz (KABI 1997 S. 61) zur 
Wiederbeset2ung durch Wahl des Kirchgemeinderates ausge
schrieben. Der Stellenumfang beträgt 100 % , 
Bewerbungen sind bis zum 31. Mai 2002 auf dem Dienstweg an 
den Oberkirchenrat, Postfach 11 10 63, 19010 Schwerin, zu richten. 

Schwerin, 21. Februar 2002 

Der Oberkirchenrat 

Beste 
Landesbischof 

6106-20/ 

Die Pfarrstelle in der Kirchgemeinde Gressc/nranzin wird gcmiiß 
§-+ Abs. 2 Pfarrstdlcnübcrtragungsgesclz lKABI 1997 S 61) zur
Wiederbesetzung durch Wahl des Kirchgemeinderates ausge
schrieben. Der Stellenumfang hetriigt 100 '?i:.
Die W1c:derbcsetm11g ist /.lllll l. September 2002 vorgc,c,hen.
Bewerbungen sind bis zum 31. Mai 2002 auf dem Dienstweg an
den Oberkirchenrat, Postfach ll 10 63, 19010 Schwerin, zu richten.

Schwenn, 20. März 2002 

Der Oberkirchenr;1t 

Beste 
Landeshi schof 

3314-20/ 

Die Pfarrstelle in der Kirchgemeinde Vellahn wird gemäß § -+ 
Abs. 2 Pfarrstellenübenragungsgesetz (KABI 1997 S. 61) erneut 
zur Wicdcrhcset111ng durch Wahl de, Kirchgcmci11clerc1tcs ausge 
s;,;hriebcn. Der Stellenumfang beträgt 100 % . 
Bewerbungen sind bis zum 31. Mai 2002 auf dem Dienstweg an 
den Oberkirchenrat, Postfach 11 lO 6.1. 190 lO Schwerin, 1u richten. 

Schwerin, 2. April 2002 

Der Oberkirchenrat 

Beste 
Landesbischof 

5102-20/ 

Die Pfarrstelle in den verbundenen Kirchgemeinden Rostock Lüt
ten Klein/Schmarl wird gemäß § 4 Abs. 2 PfarrsteJlenübertra
gungsge,etz ( KAHl 1997 S. 61 ) erneut /llf WieJerbL·set.wng 
durch Wahl des Kirchgemeinderate, ausgeschrieben. Der Stelle
numfang beträgt l 00 %. 
Bewerbungen s!lld bis rnrn l i. l\fo1 2002 aul dem Dien,tweg aJJ 
den Oberkirchenrat, Postfach 11 1 () 63, 19010 Schwerin. zu rich
ten. 

Schwerin, 3. April 2002 

Der Oberkirchenrat 

Beste 
Landesbischof 

148,33/6 

Das Konsistorium der Pommerschen Evangelischen Kirche teilt mit: 

Die Pfarrstelle Bergen I (100%) mit Dienstsitz in Patzig, Kir
chenkreis Stralsund, ist ab sofort wiederzubesetzen. Der Pfarr
stellenbereich (3 Predigtstellen) umfasst den Pfarrbezirk Bergen I 
sowie die Parochie Patzig (insgesamt ca. 1600 Gemeindeglieder). 
Patzig liegt nahe Bergen im Zentrum der Insel Rügen. 
Die Besetzung erfolgt durch den Gemeindekirchenrat. 
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Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen an das Konsisto
rium der Pommer,d1en Ev. Kirche, PcrsonaldcL,ernCJt, Postfach J 1 
52, 17 461 Greifswald zu richten. 

Weitere Auskünfte erteilen: 
• Tino iv1ehner, GKR-Vors. Bergen, W.-Pieck-Ring 4:i. 18'\W

Bergen. Tel. (03838) 254657
• Pf. Schwer. Kirchstr..,, 18:i28 Bergen, Tel. (0.1838) J09993
• Frau Witt, Enge Str. 1, 18528 Patzig, TeL \03838) 313299

Ablauf der l::kwerbungsfrisl: l :i. Mai 2002 

Schwerin. 18. M!irz 2002 

Der Oberkirchenrat 

ßestc 
Landesbischof 

148.J3/6

Das Kirchenamt der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche teilt mit: 

Die Pfarrstc:llc des Kirchenkreises Rantwu für Gemeinde- und 
Personalentwicklung ist mit einer Pastorin oder einem Pastor in 
einem cingeschr:inkten Dienstverhältnis (7:i �t,) neu zu besetzen. 
Die Besetzung erf9lgt durch Berufung des Kirchenkreb\'Orstan
des für zun:ichst , Jahre mit der Option auf :i Jahre. 
Bewerbungen mit ausführlichem Lebenslauf sind zu richten an 
den Kirchenkrei.worstand des Kirchenkreises Rantzau. Kirchen
straße 3. 2:i335 Elmshorn. Weitere Unterlagen sind auf Anforde
rung einzureichen. 
Auskünfte erteilen Propsl Kurt Puls, KirchenslraJ.le 3. 253J5 
Elmshorn. Tel. (04 121) 29 827 und Pastorin Jutta Jungnickel, Am 
O:.im:nl..arnp 4, 2:i:148 C,lückstadt, Tel. (04 124) 41 53. 

Ahlauf der ncwerbungsf'rist: �O. April 2002 

Die neu errichtck Pfarrstelle des Kirchenkreises Rantzau zur 
Dienstleistung für diak(,nische Aufgaben im Bereich der Kir
chengemeinde Barmstedt ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
durch eine Pastorin oder einen Pastor .w besetzen. 
Die Besetzung erfolgt durch Berufung des Kirchcnkn:i�\orstan
des. 
Bewerbungen 1111t ausführlü:hem Lebefülauf sind zu richten an 
den Kirchenkreisvorstand des Kirchenkreises Rantzau, Kirchen
straße 3, 25335 Elmshorn. Weitere Unterlagen sind auf Anforde
rung einzureichen. 
Auskünfte erteilen Propst Kurt Puls, Tel. (04 121) 29 827 und 
Pastor Dr. Andreas Pawlas, Tel. (04 124) 81 601. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 30. April 2002 

In der Albert-Schweit7..er-Kirchengemeinde Norderstedt im Kir
chenkreis Niendorf ist die 1. Pfarrstelle vakant und im 2. Halbjahr 
2002 mit einem Pastor oder einer Pastorin zu besetzen. Die Beset
zung erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstandes. 
Bewerbungen mit ausführlichem Lebenslauf sind zu richten an 
den Herrn Propst des Kirchenkreises Niendorf, Max-Zelck-Str. l, 
22459 Hamburg. 

Auskünfte erteilen die Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Frau 
flrigitt.c Maaß, Tel.�() 4(1) 5 25 :i 1 :i4, und Propst Dr. Karl-Hein
rich Melzer, Tel. (0 40) 58 95 02 01. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: l 4. Mai 2002 

148.33/6 

Im Krankenhausseelsorge-Pfarramt des Ev.-Luth. Kirchenkreis
\'crbandcs Hamburg ist die 21. Pfan-slcllc, die mit der Wahrneh
mung der Krankenhausseelsorge im Krankenhaus Großhansdorf 
verbunden wird, vakant und auf :i Jahre mil einer Pastorin oder 
einem Pastor in einem eingeschränkten Dienst\'erhältnis (50 %) 
LIJ bcsctLcn. 
Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Lebenslauf 
und enhprechende Lnterlagen sind zu richten an Frau Pröpstin 
Uta Grohs, c/o Kirchenkreisverband Hamburg. Schillerstraße 7, 
22767 Hamburg. 
Auskünfte erteilen Herr Stadtpastor Borck. Tel. (0 40) 30 62 3-161, 
im Krankenhaus Herr Pastor Bernd Solt;w, Tel. (04102) 601 22:i, 
und Frau Pröp�tin Grohs, errcichbar unterTcl. lÜ 40) 60 3 1 4.'\-26. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 14. i\1ai 2002 

148.33/6 

In der Kirchengemeinde Joldelund im Kirchenkreis Husum-Bred
stedt ist die Pfarrstelle vakant und zum l. September 2002 mit 
einem Pastor oder einer Pastorin in einem eingeschränkten 
Dienstverhältnis (7:i ci:,) zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch 
Wahl des Kirchenvorstande,. 
Bewerbungen mit ausführlichem Lebenslauf sind zu richten an 
den llerrn Propst des Kin.:hcnkrcist:s Husum-Bredstedt. Schobül
ler Str. 36, 25813 Husum. 
Auskünl'tt: erteilt:11 der stell\'ertrctendt: Vor-.itLendc des Kirchemor
stands, Herr Richwardsen, Tel. (0 46 73) 4 26, das Kirchenbüro, Tel. 
(0 46 73) 4 12. und Propst Dr Edelmann, Tel. (0 4R 41) WJ 78 40. 

Ablauf der Rewerhungsfri,t: 1 :i. Mai 2002 

148.33/6 

ln der Kin.:hcngcmeinde ßCJsthorst im Km,;henkreis Her.wgtum 
Lauenburg ist die Pfarrstelle vakant und baldmöglichst mit einem 
Pastor uder einer Pasturin in einem eingeschränkten Dienstver
hältnis - 50% - zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Beru
fung des Kirchenpatrons. 
Bewerbungen mit ausführlichem Lebenslauf sind zu richten an 
den Herrn Propst des Kirchenkreises Herzogtum Lauenburg, Am 
Markt 7, 23909 Ratzeburg. 
Auskünfte erteilen der stellv. Vorsitzende des Kirchenvorstandes, 
Herr Manfred Tesch, Dorfstr. 22, 21493 Mühlenrade, 11:l. (0 41 59) 
436, die Kirchenvorsteherin Frau Inge Hüttmann, Sachsenwald
str. 51, 21493 Möhnsen, Tel. (0 41 59) 350, sowie Herr Propst 
Peter Godzik, Tel. (0 45 41) 88 93 11. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 14. Mai 2002 

In der Kirchengemeinde Raisdorf im Kirchenkreis Plön ist die 
2. Pfarrstelle vakant und zum 1. September 2002 mit einem Pastor
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o,kr einer Pastorin oder einem Paslun:nehepaar imJe,.vcds einge
schränkten Dienstverhältnis - 50% - 1u beset1en. Die Besetzung 
erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstandes. 
Bewerbungen mit ausführlichem Lebenslauf ,111d zu nchtL:n an 
den Herrn Propst des Kirchenkreises Plön. Kirchenstr. 37. 24211 
Preetz. 
Ausl..ünl'tc erteilen der Vnrsit1.cndc des Kirchcnvorst;1ndc,. Till
mann Frank, Tel. (1) 43 42) 8 10 38. Pastor i. R. Heinz Regel. Tel. 
(0 43 07) 62 38. Pastor Walter Schrocdter, Tel. 
(043 07i 12 88 snwie Propst !v1atthias Pcter,cn. Ti.-1. (0 .ß 12) 3 07 14. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 15. Mai 2002 

148.33/6 

Die neu crrichlcte Pfarrstelk des K1rchcnkreis(·s l .übcd; nir Per
sonal- und Gemeindeent,,icklung i,t zum nächstmöglichen Zeit
punkt mit einer Pastorin oder einem Pastor zu besetzen. Die 
Be,ctmng erfPlgt durch lkrufur1g des Kirchcnkrcis'<lrslandes 
auf 5 Jahre. Der Stelleninhaber v,ird <lern Propst als Referent 
zugeordnet. 
Aussag-d1ihige Bewerbung einschließlich eines ma,chincnge
schricbcnen tabclbrischen Lebenslaufe.� richten Sie bille an den 
Kirchenkreisvorstand des Kirchenkreises Lüheck, Bäckerstraße 3 
- 5. 23564 Uiheck.
A11sUinfte erteilt Prop,t Ralf Mcistn. Tel. (04 51) 7 90 21 05 oder
unter www.kirchenkreis-lucbeck.de.

Ablaut' der Bcwcrbungsfriq: 15. Mai 2002. 

lm NPrdt'lhischcn .Jugendwerk ist die 2. Pfarr,tC'lle auf dem Kop 
pclsherg/Plön zum 1. September mit einer Pastorin oder einem 
Pastor zu besetzen. 
Die Bc,etzuni erfolgt durch die Kirchenleitung auf Zeit nach 
/\nhiirung des !\ordelbischc."n Jugcn,bu,sd1u,,cs. 
Bewerbungen mit ausführlichem Lebenslauf sind zu richten an 
die Kirchenleitung der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche. Dänische 
Straße 21/35. 241(ß Kiel. 
Auskünfte erteilen Winfried Gross, Nordelbischer Jugendpastor. 
Tel. (0 45 22) 50 71 30 oder OKR Triebe!, Tel. !04 31) 9 79 77 80. 

Ablauf der Be\, crbungsfri,l'. 30. April 2002 

Die 2. Pfarrstelle di:s Kird1enkre1:-.c, Kid fur Krankl'nhaussccl
sorge im Klinikum der Christian-Albrechts-Universitfü zu Kiel ist 
vakant und ist zum 1. Juni 2002 mit einer Pastorin oder einem 
Pastor zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Berufung des 
Kirchenkreisvorstandes auf Zeit (7 Jahre). Einsatzorte sind insbe
sondere das Zentrum für Nervenheilkunde (Psychiatrie, Jugend
psychiatrie, Psychosomatik, Neurologie, 2.005 Betten), die 
Radiologische Universitätsklinik (incl. Palliativstation 51 Bet
ten). die Chirurgische (263 Betten) und Neurochirurgische Uni
versitätsklinik. 
Bewerbungen mit ausführlichem handgeschriebenen Lebenslauf 
sind zu richten an den Kirchenkreisvorstand des Kirchenkreises 
Kiel, Falckstr. 9, 24103 Kiel. 
Auskünfte erteilen Propst Mackensen Tel. (04 31) 9 06 02 61 oder 
55 22 27 sowie im Klinikum Pastorin Renate Ebeling Tel. (04 31) 
37 30 57. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 30. April 2002 

lJie 3. Pfarr�telle des K1rcl1enkreise� Kiel für Krankenhausseel
sorge im Klinikum der Chrstian-Albrechb-Universitiit zu Kiel 
wird vakant und ist zum 1. Juni 2002 mit einer Pastorin oder 
l'incm Pastor in einem cingeschrünl--.ten Dienstverhiiltni, - 50 ';, 
zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Berufung de, Kirchcn
kreis\orstandes auf Zeit t5 Jahre). Einsatzorte sind insbesondere 
die KindcrkliniJ.. ( 120 Betten 1, die Hau1kli111J.. (XO Betten) ,ov. ic 
die Hals-, Nasen-. Ohrenklinik (45 Betten). 
Bewerbungen mit ausführlichem handgeschriebenen Lebenslauf 
sind 1u richten an den Kirl·henkreiworstand des Kirchenkrei,c, 
KieL Falckstr. 'l. 24103 Kiel. 
Auskünfte erteilen Prop�t Maekens,en Tel. (0431) 906 02 61 oder 
5'1 22 27 sowie im Klinikum Pastorin Renate Eheling Tel. (0431 i 
37 30 57. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 30. April 2002 

Schwerin, 25. März 2002 

Beste 
Landesbischof 

Personalien 

PA llanielowski. J(irgcn/ 

Landespastor Dr. Jürgen Danielowski, Bonn, ist auf Grund der 
Wahl durch die 1-:irchcnkitung mit WirJ..ung \Olll 1 \liir, 2002 
für <lie Dauer \Oll 12 Jahren zum Oberkirchenrat bernfen worden. 
Er nimmt einen Predigtauftrag in der Kirchgemeinde Schwerin 
St. Nikulai wahr. 

Schwi:rin, 22. Februar 2002 

Best.: 
Landesbischof 

PA Mirgcler. Olaf Johannes/ 

Herr Olaf Johannes Mirgcler wird mit Wirkung vom 1. April 2002 
unter Berufung in das Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe zur 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs zum 
Oberkirchenrat5assessor z.A. ernannt. Das Kirchenbeamtenver
hältnis auf Probe dauert ein Jahr. Ihm wird gleichzeitig die Stelle 
des Finanzreferenten im Oberkirchenrat übertragen. 

Schwerin, 20. Februar 2002 

Der Oberkirchenrat 
Flade 

414,01/22 

Berufung in die Prüfungskommission für das Zweite Theologi
sche Examen 

http:www.kirchenkreis-Iuebeck.de
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Der Oberkirchenrat hat mit Wirkung vom 1. März 2002 Oberkir
chenrat Dr. Jürgen Danielow,ki, Schwerin. in die Prüfungskom
mission für das Zweite Theologische Examen berufen. 

Schwerin. 12. Februar 2002 

Der Oberkirchenrat 

Be\te 
Landesbischof 

PA Wurm. Johann Peter /2 

Herr Dr. Johann Peter Wurm wird mit Wirku11g vom 1. April 2002 
unter Berufung in das Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe zur Evan
gelisch-Lutherischen Landeskirche fv1ecklenhurgs ?Um Kirchenar
chivrat z.A. ernannt. Das Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe dauert 
zwei Jahre. Ihm wird gleichzeitig die Stelle des Referenten für 
Archiv- und Bibliothekswesen im Oberkirchenrat übertragen. 

Schwerin. 6. Mtirz 2002 

Der Oberkirchenrat 
}<'Jade 

3520-20/6 

Pastor Eck.hard Gebser. zuletzt beurlaubt zum Auslandsdienst in 
Guatemala. wird die vakantL' Pfa1r,telle in der Kirchgemeinde 
Neustadt-Glewe mit Wirkung vom 1. März 2002 übertragen. 

Schwerin, 18. Februar 2002 

Bc,te 
Landesbischof 

3501-20/14 

Pastorin Erika Gebser wird die vakante Pfarrstelle in der Kirch
gemeinde BrenL mit Wirkung vom l. MärL 2002 übeitragen. Ihr 
Dienstumfang beträgt 50 %. 

Schwerin, 19. Februar 2002 

Beste 
Landesbischof 

414.03 

Die Zweite Theologische Prüfung haben vor der Prüfungskom
mission der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklen
burgs am 27. Februar 2002 bestanden: 

Vikarin Uta Banek, Woosten 
Vikarin Anette von Oltersdorff-Kalettka, Brüel 
Vikar Christoph Feldkamp, Bad Doberan 
Vikar Kai Feiler, Rostock 
Vikar Stefan Haack, Güstrow 

Schwerin, 8. März 2002 

Beste 
Landesbischof 

PA Köhler, Hans-Peter /98 

Kirchenrat Hans-Peter Köhler, Schwerin. wird auf seinen Antrag 
gl.'mäß � 24 Abs. 1 T\r. 1 Kirchenhl'amtrngesct1 der VELKD mit 
Wirkung vom 1. März 2002 in den Ruhestand versetzt. 

Schwerin, 18. Februar 2002 

Der Oberkirchenrat 
Flade 

PA Vollmar. Hartmut /43-2 

Pastor Hartmut Vo11mar, Steffenshagen, wird auf seinen Antrag 
gemäß s 105 Abs. 1 Pfarrergesetz mit Wirkung vom l. Februar 
2002 in den Ruhestand verset1t. 

Schwerin, 31. Januar 2002 

Beste 
Landesbischof 

PA Münch, Heiko/26 

Pastor Heiko '.v1ünch, Rerik, wird auf seinen Antrag gemäß § 104 
Abs. 2 Nr. 1 Pfarrergesetz mit Wirkung vom l. April 2002 in den 
Ruhestand versetzt. 

Schwerin, 12. März 2002 

Beste 
Landesbischof 

PA Pahl. Edmund /12 

Kirchenforstamtsrat Edmund Pahl, Blankensce, wird auf seinen 
Antrag gemäß § 24 Abs. 3 Nr. 1 Kirchenbeamtengesetz der 
VELKDmitWirkung vom 1. März 2002 in den Ruhestand vcr�etzt. 

Schwerin, 19. Fehmar 2002 

Der Oberkirchenrat 
F!ade 

PA Peters, Kurt-Vollrath 

Heimgerufen wurde am 27. März 2002 im Alter von 87 Jahren 
Propst i. R. Kurt-Vollrath Peters, Parchim. Der Verstorbene war 
seit 1944 im Dienst der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs in der Kirchgemeinde Dobbertin und von 1960 bis 
zum Eintritt in den Ruhestand 1979 auch Propst der Propstei 
Goldberg. 

„Gott ist treu, durch welchen ihr berufen seid zur Gemeinschaft 
seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn." ( 1. Korinther 1,9) 

Schwerin, 3. April 2002 

Beste 
Landesbischof 
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Einladung zur Vertreterversammlung / Mitgliederversammlung 
der 

ACREDOBANK eG Nürnberg 

am Montag. dem 24. Juni 2002, in J\ürnberg. Kk:ine Mci,h:r,ingl:rhallc, Münchener Str. 21 

Ab 9:00 Uhr lrnbill und Erfrischungen 
9:45 Uhr Eröffnung mit Andacht 

Vertreterversammlung 

fagöordnung 

l. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2001 und Vor-
lage Je, Jahrc,abschluss,·, 2001

2. Bencht des Aufsichtsrates
3. Bericht der Verbandsprüfung
•+. Beschlußfassung über dil'. Genehmigung des Jahresah,chlus-

scs zum 31.12.2001 und über die Ergebnisverwendung 
5. Entlastung von Vorstand und Auf'iichtsrat
6. Wahlen zum Aufsichtsrat
7. Vcrschicdcrn:s

Abschluß der Vertreterversammlung 

um 12:00 Uhr 

Eröffnung der Mitgliedenersammlung 

Tagesordnung 

l. Neuwahl zur Vertreter\ersammlung
., Refrral: Prof. Or. Wolfgang Gerk.c, Lehrstuhl lür Bank.- und

Börsenwesen. Nürnberg
,,Kapitalmärkte unter Berücksichtigung der aktuellen Börsen-
Jage"·

3. Bekanntgabe des Ergebnisses der Wahl zur Vertreterver
sammlung.

Abschluß der Vcr�arnmlung der Mitglieder rnil einem gemeinsa
men Mittagessen. 

Den bisherigen und den vorgeschlagenen Vertretern werden die 
Fahrtkosten entsprechend landeskirchlicher Regelung ersetzt. 

Becker Neuner 

Wahl der Vertreterversammlung 

Uemäß § 26 Buch�t. c i\b,. 1 Satz I der Satt.ung findet Lhc Wahl 
zur Vertreterversammlung alle vier Jahre statt. Für je angefangene 
130 Mitglieder ist nach Maßgabe der gemäß§ 26 Buchst. c Abs. 2 
aurzu,lc'llendcn Wc1hlord11ung ein VcTtretcr zu wtihlcn: maßgeb
lich ist der Mitgliederstand am letzten Tag de� der Wahl vorher
gegangenen Ge�chäftsjahrc,. 

Bei 10.874 zum Ende des Ueschäftsiahres 2001 verbleibenden 
Mitgliedern sind somit 84 Vertreter w wählen. Zusätzlich sind -
unter Festlegung der Reihenfolge ihres Nnchrückens mindesten, 
fünf Er,atzvcnrctcr zu wfükn; der Wahlausschuss hat die kon
krete Zahl der Ersatzvertreter auf neun festgelegt. 

Vorbc1c1lu11g und Durchführung der Wahl zur Vcrtretcr\crsamm
lung sowie alle damit zusammenhängenden Entscheidungen ob
liegen einem Wahlausschu,s. Dieser Wahlal!',schuss besteht auf 
Orund der Wahl in der Venrctervcrsammlung am 18. J u1ii 2()(11 
aus Frau Christine Hautmann und Frau Sabine Winkler sowie den 
Herren Wilhelm Bracks. Wolfgang Rutz, Walter Danielis, Peter 
Fritz und llclmut Pric'.scmann. Zum Vorsit1cndc11 wiihltc der 
Wahlat1sschuß au, seiner Mille Herrn Walter Danielis. LU seinem 
Stellvertreter Herrn Peter Fritz. 

Der Wahl ausschul.\ hat eine Liste der Kandidaten für die Vertre
terversammlung erstellt. Diese liegt vorn 13. Mai 2002 an für die 
Dauer nm zwei Wochen in den Geschäftsräumen der Bank zur 
Einsicht für alk Mitglieder aus und wird auf Wunsch zu12csandt. 
Weitere Listen i..önnen innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf 
der Au,legefrist an den W.ihlausschuss eingereicht werden; vor
her cingen·ichtc Listen J..iinne11 nicht berücksichtigt werden. 
Näheres regelt die Wahlordnung zur Vertreterversammlung. 

Die Wahl der Vertreter findet am Montag, dem 24. Juni 2002, in 
Nürnberg. Kleine Meistersingerhalle, Münchener Str. 21, um 
12:00 Uhr statt. 

Daniclis (Vorsitzender des Wahlausschusses) 
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467 .05/38-4 Besetzung der Schlichtungsstelle für 
mitar_beitervertretungsrechtliche Streitigkeiten 

Der Oberkirchenrat gibt die Besetwng der Schlichtungsstelle für 
mitarheitervertretungsrechtlichc Streitigkeiten der Evangelisch
Lutherischen Landeskirche Mecklenburg., bekannt. 

Vorsitzender: 

Stcllv. Vorsitzemler: 

Ileisitzerin als Verlrekrin der 
Dienstgeber: 

Steilv. Beisill.er als Vertreter der 
Dienstgeber: 

Beisitzer als Vertreter der 
Mitarbeiterinnen und l\.litarbeitcr: 

Stellv. Beisiuerin als Vertreterin der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 

Richter l\.fartin Sander. 
Hohenfelde 

Richter Jens Brenne. 
Schwerin 

Kirchenamtsrätin 
Sabine Wmkler, 
Goldebee 

Winfried Halschat. 
Neubrandenburg 

Rechtsanwalt 
Martin Lorcntz. 
Schwerin 

Dagmar Wiesclmann, 
Ludwigidu,t 

Die Amtsperiode der Mitglieder der Schlichturrg,\tclle beginnt. 
am 1. Mai 2002 und endet am 30. April 2006. 
Sitz der Geschäftsstelle der Schlichtungsstelle ist Mi.inLstraße 8-IO, 
19055 Schwain. 

Schwerin. 11. April 2002 

Beste 
Landesbischof 
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